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Erlass der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 
Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes für den 
Stärkungspakt 

 

 

 
Beschlussvorschlag: 

1. Die Haushaltssatzung für 2021 und die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes zum 
Stärkungspakt werden auf der Basis des Entwurfes der Haushaltssatzung für dieses Jahr (Vorlage 
0210/21) und der im Hauptausschuss und Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen am 
15.03.2021 empfohlenen Änderungen beschlossen.  

2. Die strategischen Ziele 2021 werden beschlossen. 
3. Die Budgetregeln werden gem. Ziffer 7 des Vorberichtes beschlossen. 
4. Der kalkulatorische Zinssatz wird zum 01.01.2021 von 5,56 % auf 5,42 % gesenkt. 

 

 
Der Haushaltsplanentwurf 2021 und der Entwurf des Haushaltssanierungsplans (Vorlage 0210/21) 
sowie die Veränderungen der Bezirksvertretungen und der Verwaltung (1. Ergänzung zur Vorlage 
0210/21) sind in der gemeinsamen Sitzung des Hauptausschusses sowie des Ausschusses für 
Finanzen und Beteiligungen am 15.03.2021 beraten worden. 
 
Gegenüber dem am 14.01.2020 eingebrachten Entwurf zur Haushaltsplanung 2021 ergeben sich 
daher folgende Änderungsempfehlungen:  
  
1) Veränderungen aus den Bezirksvertretungen  
  
Der Entwurf des Haushaltes 2021 ist in den Bezirksvertretungen beraten worden. Jedem Bezirk 
standen 100 T€ für investive Maßnahmen zur Verfügung.  
  
Die von den Bezirksvertretungen empfohlenen Maßnahmen sind der Anlage 1 zu entnehmen.  
  
2) Veränderungen seitens der Verwaltung  
  
Der Entwurf soll aufgrund von Änderungsempfehlungen der Verwaltung aktualisiert werden.  
  
Die Änderungen sind in der Anlage 2 zusammengestellt.  
  
3) Veränderungen aus dem Hauptausschuss sowie dem Ausschuss für Finanzen und 
Beteiligungen (HAuFA) 
 
Zudem soll der Entwurf aufgrund von Änderungsempfehlungen aus der vorgenannten Sitzung 
aktualisiert werden. Die Änderungen sind in der Anlage 3 zusammengestellt.  
 
 
 



 2 
Zusammenfassung  
 
Die Ergebnisplanung für die Jahre 2021 bis 2024 ist weiterhin ausgeglichen. Die Deckung der 
Finanzplanung erfolgt durch die Zuordnung der pauschal veranschlagten Mittel im 
Investitionsprogramm sowie in geringfügiger Höhe durch die Veranschlagung von 
Investitionszuweisungen, die sich zeitlich verzögert haben und erst 2021 zahlungswirksam werden.   
 
 
Anlagen: 
Anlage 1 - Veränderungen aus den Bezirksvertretungen 
Anlage 2 - Veränderungen seitens der Verwaltung 
Anlage 3 - Veränderungen HAuFA 
 


